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Text 

Arbeitsunfällen gleichgestellte Unfälle. 

§ 176. (1) Den Arbeitsunfällen sind Unfälle gleichgestellt, die sich bei nachstehenden Tätigkeiten 
ereignen: 

 1. als Teilnehmer der Betriebs(Gruppen-, Betriebshaupt)versammlung sowie der 
Jugendversammlung oder als Mitglied des Betriebsrates (Jugendvertrauensrates) oder als 
Behindertenvertrauensperson sowie als Mitglied eines Wahlvorstandes im Sinne des 
Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1974, oder des Landarbeitsgesetzes 2021, ferner als in 
demselben Betrieb Beschäftigter bei der Mitwirkung an der Besorgung von Aufgaben des 
Betriebsrates (Jugendvertrauensrates) im Auftrag oder über Ersuchen eines Mitgliedes des 
Betriebsrates (Jugendvertrauensrates) sowie als Teilnehmer an einer Schulungs- und 
Bildungsveranstaltung, wenn die Teilnahmeberechtigung auf dem Arbeitsverfassungsgesetz 
(Behinderteneinstellungsgesetz) beruht; das gleiche gilt sinngemäß bei gemäß § 1 Abs. 2 Z. 3 des 
Arbeitsverfassungsgesetzes vom Geltungsbereich der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
ausgenommenen Arbeitsverhältnissen im Rahmen der auf sie anzuwendenden Vorschriften über 
die Personalvertretung; 

 2. bei der Rettung eines Menschen aus tatsächlicher oder vermuteter Lebensgefahr oder dem 
Versuch einer solchen Rettung, bei Herbeiholung eines Arztes oder eines Sanitäters im Sinne des 
Sanitätergesetzes oder einer Hebamme zu einer dringenden Hilfeleistung, bei der Suche nach 
vermißten Personen, bei der Hilfeleistung in sonstigen Unglücksfällen oder allgemeiner Gefahr 
oder Not, bei der Herbeiholung eines Seelsorgers zu einem in Lebensgefahr befindlichen 
Erkrankten oder Verunglückten, bei der Blutspende oder der Organspende nach dem OTPG oder 
bei angemessener Unterstützung der Amtshandlung eines Sicherheitsorganes, in allen diesen 
Fällen jedoch nur, wenn der Unglücksfall nicht durch den Retter/die Retterin vorsätzlich 
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herbeigeführt wurde und wenn nicht nach anderen unfallversicherungs- oder 
unfallfürsorgerechtlichen Bestimmungen ein Leistungsanspruch besteht; 

 3. bei Tätigkeiten, die vorübergehend auf Grund gesetzlicher Verpflichtung oder im Auftrage oder 
mit ausdrücklicher Zustimmung der zuständigen Verwaltungsbehörde zur Sicherung, 
Überwachung, Förderung oder Erhaltung der land- oder forstwirtschaftlichen Erzeugung oder der 
Erzeugnisse, Baulichkeiten oder sonstiger Betriebseinrichtungen ausgeübt werden; 

 4. Hand- und Zugdienste (Robot) sowie sonstige Arbeitsleistungen, wenn sie auf Grund gesetzlicher 
oder statutarischer Verpflichtung oder auf Grund alten Herkommens erbracht werden; 

 5. beim Besuch beruflicher Schulungs(Fortbildungs)kurse, soweit dieser Besuch geeignet ist, das 
berufliche Fortkommen des Versicherten zu fördern, ferner bei der Teilnahme an 
Lehrabschlußprüfungen, an Ausbilderprüfungen gemäß § 29a des Berufsausbildungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 142/1969, sowie Meisterprüfungen und sonstigen Befähigungs- und 
Konzessionsprüfungen, deren Ablegung eine Voraussetzung für die selbständige 
Erwerbstätigkeit ist, die die Mitgliedschaft nach § 1 Abs. 2 des 
Wirtschaftskammergesetzes 1998, BGBl. I Nr. 103, begründet oder bei der Teilnahme an 
Prüfungen im Bereich der Land- und Forstwirtschaft, die mit der Ausübung dieser 
Erwerbstätigkeit in Zusammenhang stehen, und an beruflichen Wettbewerbsveranstaltungen 
einer Interessenvertretung der Dienstnehmer oder Dienstgeber; 

 6. bei einer betrieblichen Tätigkeit, wie sie sonst ein nach § 4 Versicherter ausübt, auch wenn dies 
nur vorübergehend geschieht; 

 7.  

 a) in Ausübung der den Mitgliedern von freiwilligen Feuerwehren (Feuerwehrverbänden), 
freiwilligen Wasserwehren, des Österreichischen Roten Kreuzes, der freiwilligen 
Rettungsgesellschaften, der Rettungsflugwacht, des Österreichischen Bergrettungsdienstes, 
der Österreichischen Wasser-Rettung, der Lawinenwarnkommissionen, der Österreichischen 
Rettungshunde-Brigade und der Strahlenspür- und -meßtrupps im Rahmen der Ausbildung, 
der Übungen und des Einsatzfalles obliegenden Pflichten sowie bei Tätigkeiten von 
freiwilligen Helfern dieser Organisationen und der Pflichtfeuerwehren im Einsatzfall bzw. bei 
derartigen Tätigkeiten von bei diesen Organisationen ehrenamtlich tätigen Sanitätern im Sinne 
des § 14 Abs. 1 Z 1 des Sanitätergesetzes, BGBl. I Nr. 30/2002; des weiteren bei Tätigkeiten 
im Rahmen organisierter Rettungsdienste im Einsatzfall, sofern diese Organisationen nach 
ihrer Zweckbestimmung auf Einsätze zur Leistung erster ärztlicher Hilfe in Notfällen im 
Inland ausgerichtet sind und sie die Erzielung eines Gewinnes nicht bezwecken; 

 b) bei Tätigkeiten, die die Mitglieder der in lit. a genannten Organisationen darüber hinaus im 
Rahmen ihres gesetzlichen oder satzungsmäßigen Wirkungsbereiches ausüben, wenn sie für 
diese Tätigkeiten keine Bezüge erhalten, in die Zusatzversicherung in der Unfallversicherung 
einbezogen sind und einen Antrag gemäß § 22a Abs. 4 erster Satz stellen; 

 8. bei der Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, 
BGBl. Nr. 609, dem Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBl. Nr. 31/1969, dem 
Kinderbetreuungsgeldgesetz, BGBl. I Nr. 103/2001, dem Familienzeitbonusgesetz, BGBl. I 
Nr. 53/2016, oder dem Arbeitsmarktservicegesetz, BGBl. Nr. 313/1994, sowie in den Fällen, in 
denen Personen auf Veranlassung des Arbeitsmarktservice eine Arbeits- oder Ausbildungsstelle 
aufsuchen oder sich einer Eignungsuntersuchung oder Eignungsprüfung unterziehen; 

 9. bei der Ausübung des Wahlrechtes zu einer gesetzlichen beruflichen Vertretung bzw. 
Betriebsvertretung; 

 10. in Ausübung der den mit der Sicherung des Schulweges betrauten Personen im Sinne des § 97a 
der Straßenverkehrsordnung 1960 obliegenden Pflichten; 

 11. bei Tätigkeiten im Rahmen der Schülermitverwaltung bzw. der Schulgemeinschaftsausschüsse 
im Sinne der §§ 58, 59, 64 und 65 des Schulunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 472/1986, sowie im 
Rahmen der überschulischen Schülervertretung im Sinne des Schülervertretungengesetzes, 
BGBl. Nr. 284/1990; 

 12. bei Tätigkeiten in den Organen der Österreichischen Hochschülerschaft im Sinne des 
Hochschülerschaftsgesetzes 1998, BGBl. I Nr. 22/1999; 

 13. bei der Teilnahme an Lehrabschlußprüfungen, an Ausbilderprüfungen gemäß § 29a des 
Berufsausbildungsgesetzes, sowie Meisterprüfungen und sonstigen Befähigungs- und 
Konzessionsprüfungen, deren Ablegung eine Voraussetzung für die selbständige 
Erwerbstätigkeit ist, die die Mitgliedschaft nach § 1 Abs. 2 des Wirtschaftskammergesetzes 1998 
begründet, oder bei der Teilnahme an Prüfungen im Bereich der Land- und Forstwirtschaft, die 
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mit der Ausübung dieser Erwerbstätigkeit in Zusammenhang stehen, im Bereich der Land- und 
Forstwirtschaft, sofern die Teilnahme an diesen Prüfungen nicht in den Anwendungsbereich der 
Z 5 oder 8 fällt. 

(2) Wird durch eine im Abs. 1 angeführte Tätigkeit eine in der Anlage 1 zu diesem Bundesgesetz 
bezeichnete Krankheit verursacht, so ist sie unter den dort angeführten Voraussetzungen den 
Berufskrankheiten (§ 177) gleichzustellen. 

(3) Den im Sinne des Abs. 1 Z 2, 3, 6 bis 8, 10 und 13 tätig werdenden Personen werden die 
Leistungen der Unfallversicherung aus einem bei dieser Tätigkeit eingetretenen Unfall auch gewährt, 
wenn sie nicht unfallversichert sind. Dies gilt auch bei Unfällen im Zusammenhang mit dem Besuch 
beruflicher Schulungs(Fortbildungs)kurse im Sinne des Abs. 1 Z 5 während einer Karenz nach dem 
MSchG oder nach dem Väter-Karenzgesetz, BGBl. Nr. 651/1989, soweit nicht Anspruch nach § 7 Abs. 3 
B-KUVG besteht. 

(4) Ein Unfall, der sich bei der Rettung eines Menschen aus tatsächlicher oder vermuteter 
Lebensgefahr oder dem Versuch einer solchen Rettung ereignet hat, gilt auch dann als den 
Arbeitsunfällen gleichgestellt, wenn sich der Unfall im Gebiet eines Nachbarstaates der Republik 
Österreich ereignet hat und die tätig werdende Person österreichischer Staatsbürger ist, die ihren 
Wohnsitz im Inland hat. 

(5) § 175 Abs. 2 Z. 1 und Abs. 6 sind entsprechend anzuwenden. 
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